
Dringliche Interpellation Rolf Zbinden (PdA)

„Mit Kanonen gegen Spatzen“ (.ch, 28.01.09): 
Wenn die Unverhältnismässigkeit zur Regel wird.

Ein  weiteres  Mal  macht  ein  Berner  Polizeieinsatz  von  sich  reden:  Einige  Dutzend  friedlich 
Demonstrierende – unter ihnen auch Kinder – werden am 27.1.09 von der Polizei am Rande des 
Bundesplatzes eingekesselt,  mit  Wegweisungen bedacht und vertrieben; mehrere werden gar 
festgenommen.  Die  Bilder  verbreiten  sich  über  die  Fernsehkanäle,  tags  darauf  über  die 
Printmedien – und viele Menschen greifen sich an den Kopf: Ist das die Art, wie in Bern mit dem 
Recht auf freie Meinungsäusserung umgegangen wird?

Von  den  lächelnden  Herren  im  Bundeshaus  war  auf  diese  Frage  sicher  keine  Antwort  zu 
erwarten.  Aber  auch  der  Berner  Sicherheitsdirektor  bleibt  eine  Erklärung  für  den 
unverhältnismässigen  Polizeieinsatz  und  die  polizeiliche  Okkupation  der  Innenstadt  schuldig. 
Seine Interpretation von Gastfreundschaft, die er den Medien gegenüber zum Besten gibt, mutet 
– je nach Sichtweise – hilflos oder zynisch an.

Nach  diesem  neuen  Fall  der  Verletzung  des  demokratischen  Grundrechts  auf  freie 
Meinungsäusserung will die PdA Bern vom Gemeinderat wissen:

1. welchen Einfluss er noch auf den Einsatz polizeilicher Kräfte und Mittel auf dem Gebiet der 
Gemeinde Bern hat;

2. warum ein Sicherheitsdirektor, der offensichtlich nicht mehr Herr der Lage ist, dann in solchen 
Situationen noch in offizieller Funktion auftritt;

3. was der Gemeinderat aus der Polizeiaktion vom 27.1.09 – welche nicht nur als 
imageschädigend, sondern auch als demokratiefeindlich empfunden werden muss 
für Konsequenzen zu ziehen gedenkt.

Begründung der Dringlichkeit:

Der erste „Ernstfall“ für den neuen Sicherheitsdirektor verlangt nach einer raschen Klärung der 
Positionen, die der Gemeinderat gegenüber dem Recht auf freie Meinungsäusserung einnimmt.

Rolf Zbinden, PdA Bern, 29.01.09


